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	In der von Hohen Herren Fürsten und Ständen des Löbl. Fränckischen Creißes, wegendes allzu sehr beträngten Münz-Weesens, unterm 11ten May diese ... 1736sten Jahrs hervor gegebenen Provisional-Verordnung, ist zwar ... die ... Warnung geschehen, daß sich auch ... bey denen ... Schied-Münzen zu 5. und 2 1/2 Kreuzer, für Schaden zu hüten ...
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